
M itarbeit im  faschistischen S taa t seine persönlichen 
Vorteile, und h a t daraus bis heute noch keine Lehren 
gezogen. N ach 1945 w urde er M itglied der NDPD, 
einer dem okratischen P artei, deren Ziel bei der t a t 
k räftigen  U nterstü tzung  des dem okratischen Aufbaues 
in der DDR liegt. Offensichtlich ta rn te  sich der An
geklagte in dieser P arte i als au frech ter Dem okrat, ta t  
aber nichts, um  den dem okratischen A ufbau und die 
W iederherstellung der E inheit Deutschlands zu u n te r
stützen. Der A ngeklagte nahm  gewissenlos die A uf
forderung des L., diesen zu besuchen, hin, um  sich 
durch N ebengeschäfte Geld zu verdienen. In  der H aupt
verhandlung tr ä g t  der A ngeklagte vor, daß L. von 
alten  Beständen gesprochen habe, so daß er keine Be
denken gegen den V ertrieb der F laschen K olik-öl hatte . 
Der A ngeklagte ha t sich darüber keine Gedanken ge
m acht, daß der Klassenfeind im Zuge der K riegsvor
bereitungen m it allen M itteln die W irtschaft in der 
DDR zu durchkreuzen versucht. Die Feinde unseres 
Volkes schrecken nicht davor zurück, Sabotage und 
Spionage zu treiben, u. a. Viehseuchen zu verbreiten  und 
au f diese Weise unsere E rnährungslage zu gefährden. 
Der A ngeklagte sah nu r seine persönlichen Vorteile und 
handelte som it gewissenlos und aus grobem Eigennutz, 
ohne sich über die V erantw ortung Gedanken zu machen. 
E r  w ußte, daß das K olik-öl von einer W est-Berliner 
F irm a, bei der er selbst einmal V ertre te r w ar, stam m te, 
und daß er derartige V ereinbarungen und M anipula
tionen nicht treffen durfte. Der A ngeklagte sah viel
m ehr nu r seinen Gewinn, der bisher eine Höhe von 
1900,— DM erreichte, ohne gewerblich dazu berechtigt 
zu sein. D am it h a t der A ngeklagte fo rtgese tz t handelnd 
gegen die Preisvorschriften  verstoßen und den T a t
bestand des § 1 Abs. 1 u. 5 erfüllt. Das G ericht kam  in 
der H auptverhandlung zu der Überzeugung, daß der 
A ngeklagte einer harten  aber gerechten S tra fe  zuge
fü h rt werden muß, um  das Verwerfliche seiner T at zu 
erkennen und dam it beizutragen, Verbrechen an unserer 
dem okratischen O rdnung zu verhindern.
Die E inziehung der F laschen m it K olik-öl sowie des 
M ehrerlöses ergib t sich aus §§ 3, 4 P re iss tra f Verord
nung.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft erg ib t sich aus 
§ 219 Abs. 2 StPO.
Die Kostenentscheidung fo lg t aus § 353 StPO.

gez. F itzke gez. Junge gez. K rüger
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B e s c h l u ß
In  der S trafsache 
g e g e n  den K aufm ann E. L., 

w ohnhaft in D., 
w e g e n  Verbrechen nach der Preisstrafrechtsordnung, 

w ird die Berufung des A ngeklagten gegen das U rteil 
der S trafkam m er des K reisgerichts H erzberg/E lster 
vom 31. Mai 1955 als offensichtlich unbegründet auf 
seine Kosten verworfen.
Die w eitere U ntersuchungshaft seit dem 31. 5.1955 
w ird auf die erkannte S tra fe  angerechnet.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gem äß § 280 StPO  durchgeführte Ü berprüfung des 
U rteils der S trafkam m er ergab weder prozessuale noch 
rechtliche Mängel. Die Rüge der V erletzung des § 1 
Abs. 5 P reisstrafrech tsverordnung  is t n icht gerecht
fertig t.

D er A ngeklagte h a t w issentlich die Preisüberschreitung 
begangen, denn er h a t selbst den auf dem E tik e tt der 
F laschen vorgedruckten P reis von drei M ark in vier 
M ark geändert. E r h a t dam it eine Preiserhöhung um 
331/3 % vorgenommen und dadurch einen Gewinn er
zielt, der fa s t die Höhe des E inkaufspreises erreichte. 
Diese hohe Gewinnquote zeigt, daß er die illegale E infuhr 
aus grobem  E igennutz vornahm  und daß es ihm dabei 
gleichgültig w ar, ob er unserer W irtschaft einen emp
findlichen Schaden zufügte. Daß sich aus illegaler E in
fuhr von M edikam enten gefährliche Folgen ergeben 
können, erg ib t sich aus der T ätigkeit der zahlreichen 
W est-Berliner und w estdeutschen Spionage- und Sabo
tageorganisationen, über deren T ätigkeit jeder im  Ge
biet der Deutschen D em okratischen Republik lebende 
B ürger durch unsere Presse inform iert ist. Obwohl dies 
auch dem A ngeklagten bekannt w ar, nahm  er die Ge
fährdung unserer Viehbestände und dam it unserer W irt
schaft durch seine illegalen E infuhren in Kauf, um einen 
überdurchschnittlichen Gewinn zu erzielen. E r handelte 
dam it auch gewissenlos, und die Anwendung des Abs. 5 
des § 1 P reisstrafrech tsverordnung  w ar darum  geboten. 
Die Berufung konnte somit keinen E rfolg  haben und 
w ar nach einstim m iger A uffassung des Senats als 
offensichtlich unbegründet gem äß § 284 StPO zu ver
werfen.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft beruht auf 
§§ 219, 293 StPO. Die K ostenfolge erg ib t sich aus § 358 
StPO.

Cottbus, den 13. Juni 1955

Das B ezirksgericht —  IH. S trafsenat 
gez. Pom m erenke gez. B u ttker gez. R ichter

*

Eine Erscheinung besonderer A rt im  sowjetzonalen  
W irtschaftsleben sind die Kaffee-Auslieferungslager in 
Ost-Berlin. Diese Kaffeelager sind ausschließlich des
wegen eingerichtet worden, um dem Sowjetzonen-Begime 
zu W estm ark-Beträgen zu  verhelfen und gleichzeitig 
die W est-Berliner W irtschaft zu stören. Der in diesen 
Lagern zum  Verkauf kommende Kaffee darf nur zum  
Zwecke des W eiterverkaufs in W est-Berlin erworben 
werden. Die Abgabe erfolgt gegen DM W est. W as also 
für den Bürger zu schweren Zuchthausstrafen führt —  
das Verbringen von Waren sowjetzonaler Herkunft in 
den W esten  —, is t in den von dem staatlichen DIA ein
gerichteten Kaffee-Lagern geradezu Voraussetzung für 
den Einkauf. W er sich nach einem solchen Einkauf 
;plötzlich anders entschließt und den Kaffee nicht nach 
W est-Berlin w eiter verschiebt, sondern in Ost-Berlin 
oder in der Sowjetzone verkauft, w ird dann wieder als 
W irtschaftsverbrecher angesehen und bestraft.
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Es erscheint der K ra ftfah re r N. N. aus Berlin, zur Zeit 
w ohnhaft in W est-Berlin, und erk lärt:

Ich bin am  5. 4.1955 durch das Bezirksgericht Chemnitz 
in der W irtschaftsstrafsache gegen F . u. a. zu einer 
Z uchthausstrafe von 8 Jah ren  und einer G eldstrafe von 
10 000,— DM sowie Verm ögenseinziehung verurteilt 
worden. Der V erurteilung lag  folgender Sachverhalt zu
grunde:
M ir gehörten zwei Personenkraftw agen. Gemeinsam m it 
den M itangeklagten F., R. und S. habe ich seit H erbst 
1953 von drei Kaffee-Lagern in Berlin-W eißensee Roh
kaffee bezogen. E s handelt sich um  die L ager in der 
P isto riusstr. 32, dem H auptlager, sowie die Lager in 
der L ichtenberger S tr. 104/105 und Falkenberger S traße.
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